
 
 
 
 

 
 
Saisonverkehrsverbot: Wegfall der Ausnahmegenehmigung für Gäste mit Stellplatz 
(Fallgruppe 1 b)           
 
 
Sachverhalt 
 
Für eine umweltentlastende Verkehrsplanung gilt der Grundsatz: Vermeidung (von unnötigem moto-
risierten Verkehr) vor Minderung (der Umweltbelastung durch umweltschonende Fahrzeuge und 
Fahrweisen). 
 
Um dieser Zielsetzung nachzukommen, bedarf es einer weiteren Reduzierung der Anzahl der Fahr-
zeuge im Ort. Hierzu beriet der Arbeitskreis über eine Reduzierung der Anzahl der erteilten Fahrge-
nehmigungen. Insbesondere böten sich hierfür die Fallgruppen an, die nicht gewerblicher Art sind.  
 
Zu diesen Fallgruppen gehört die Fallgruppe 1 b: 
„Kfz.-Halter (mit Nebenwohnung gemeldete oder nicht gemeldete Personen), die im Kurbereich (Ver-
kehrszonen 1 und 2) wohnen, erhalten eine Ausnahmegenehmigung für die Ein- und Ausfahrt als so-
genannte „Schlauchgenehmigung“, wenn auf dem Wohngrundstück oder in unmittelbarer Nähe ein je-
derzeit benutzbarer und baurechtlich materiell legaler Stellplatz nachgewiesen wird. Tägliche Fahr-
zeiten: 9.00 - 11.00 Uhr und 16.30 - 18.30 Uhr.“ 
 
Aus Sicht des Arbeitskreises kann diese Fallgruppe mit Beginn des Saisonverkehrsverbotes 2018 
ersatzlos wegfallen, weil nicht erkennbar sei, warum in solch einem Fall die Belange eines vom Ver-
bot Betroffenen gegenüber dem mit dem Verkehrsverbot verfolgten öffentlichen Interesse, nämlich 
dem Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen sowie dem Schutz des Kur- und Erho-
lungswertes des Nordseeheilbades Norderney, Vorrang genießen sollen.
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 Nein 
 Ja, mit       

Sitzungsvorlage  

 
Fachbereich Aktenzeichen Vorlagen-Nr. 

FB II 111.22.170 WTV 7/2017 

 Beratungsfolge  TOP-Nr. Öffentlich / nicht 
Öffentlich  Sitzungstermin 

Ausschuss für Wirtschaft,Tourismus 
und Verkehr 5. öffentlich 14.11.2017 

        

        

        

STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 



 Gesamtkosten der Maßnahmen 
 (Beschaffungs-Herstellungskosten) 
 Euro 
       
 

  Jährliche  Folgekosten/ lasten 
  Einmalig 
 Euro 

      

 Haushaltsmittel in ausreichender Höhe 
     vorhanden. 
 
Sichtvermerk FB IV: _______________ 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Dem Wegfall der Fallgruppe 1 b mit Beginn des Saisonverkehrsverbotes 2018 wird zugestimmt. 
 
 
 
 
Norderney, 25.10.17 Der Bürgermeister 

  
 
(Ulrichs) 

 


